
FICHE AMENDEMENT

Proposition d'amendement à l'Article: 16 (Teil II)

Déposée par Monsieur: Joachim Wuermeling

Qualité: Alternate

_________________________________________________________________

Texte du Praesidium Amendement proposé

Zur Stärkung des gegenseitigen

Vertrauens zwischen den zuständigen

Behörden der Mitgliedstaaten und zur

Sicherstellung der Effizienz der

gemeinsamen Instrumente der

polizeilichen und justiziellen

Zusammenarbeit können das

Europäische Parlament und der Rat

nach dem Gesetzgebungsverfahren

Gesetze und Rahmengesetze mit

Mindestvorschriften erlassen betreffend

- die Zulässigkeit von Beweismitteln in

der gesamten Union;

- die Definition der Rechte des

Einzelnen im Strafverfahren unter

Wahrung der Grundrechte;

- die Rechte der Opfer von Straftaten;

- sonstige spezifische Aspekte des

Strafverfahrens, die zuvor vom Rat

einstimmig nach Zustimmung des

Europäischen Parlaments ermittelt

werden.
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Begründung:

Eindeutige Abgrenzung der Zuständigkeiten. Der 4. Spiegelstrich ist völlig offen, er
enthält keine sachlichen Kriterien.


